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F) BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS DER PLANUNG 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 ĂOtto-Wanner-StraÇe Nordñ 

mit 1. Teilªnderung des Bebauungsplanes Nr. 7 ĂOtto-Wanner-StraÇe Mitteñ ist der 

Bedarf der Gemeinde Klosterlechfeld an neuen Wohnbauflächen. Das Plangebiet 

eignet sich für ein allgemeines Wohngebiet, da es an bereits vorhandene Wohn-

bebauung anschließt und die städtebauliche Struktur im Westen der Gemeinde 

ergänzt. 

Es sind vor allem die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von 

Familien mit Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 

die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kosten-

sparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. 

Es soll der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in angemessener Weise 

Rechnung getragen werden. Um die Errichtung der Wohnbebauung zu ermöglichen, 

dabei die städtebauliche Ordnung zu gewährleisten und verkehrliche, grünordnerische 

und immissionsschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen, ist die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

Außerdem wird in dem Planbereich auch dem Bedarf der Gemeinde für einen 

Kindergarten entgegengekommen. 

2. VERFAHREN GEM. § 13B BAUGB 

Der Bebauungsplan Nr. 12 ĂOtto-Wanner-StraÇe Nordñ wird gem. Ä 13b BauGB 

aufgestellt. Die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 

Verfahren ist mit Novellierung des BauGB am 20.07.2017 möglich. 

Demnach gilt bis zum 31. Dezember 2019 § 13a entsprechend für Bebauungspläne 

mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 

Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen 

begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.  

Die maximal überbaubare Grundfläche innerhalb des Bebauungsplanes liegt bei rund 

8.933 m² berechnet mit  

- GRZ 0,3 für die Baufelder WA 1 (16.763 m² * 0,3 = 5.029 m²), 

- GRZ 0,4 für die Baufelder WA 2 (5.357 m² * 0,4 = 2.143 m²) und  

- GRZ 0,6 für die Gemeinbedarfsfläche (2.935 m² * 0,6 = 1.761 m²).  

Damit ist nachgewiesen, dass die Größe der Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 

der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt 

weniger als 1,0 ha festgesetzt wird. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, wird nicht begründet. Anhaltspunkte für 
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eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter liegen 

nicht vor. 

Im beschleunigten Verfahren kann von Umweltprüfung und Umweltbericht 

abgesehen werden. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

im beschleunigten Verfahren zu erwarten sind, gelten als vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich.  

3. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der 

Planzeichnung. Er umfasst eine Fläche von 39.780 m². 

Der Geltungsbereich beinhaltet vollständig die Flurnummern 1647, 1648/2, 1650/1, 

1651/1, 1651/2, 1652/1, 1652/2, 1653/3, 1653/4, 1654/1, 1654/2, 1655/1, 1655/2, 

1656/1, 1656/2, 1657/1, 1657/2, 1658/1, 1658/2, 1659/1, 1659/2, 1660/1, 1660/2, 

1661/1, 1661/2, 1662/3, 1663/2, 1664/2, 1665/2, 1666/2, 1667/2, 1681/2, 1681/3, 

1681/4, 1681/5, 1681/8, 1647/6 sowie Teilflächen der Flurnummern. 1587/5, 1653/2, 

1420, 1420/4, 1419/13, 1681/46, 1681/6, 1681/7. 

Alle Grundstücke befinden sich innerhalb der Gemeinde Klosterlechfeld und 

innerhalb der Gemarkung Untermeitingen. 

3.2 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

 

Abb. 1: Topographische Karte vom Plangebiet und der Umgebung, o.M.  

(© 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung)  
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Das Plangebiet liegt im Westen der Gemeinde Klosterlechfeld, etwa 250 m südlich 

von der Kreisstraße A 19, die die Zentren der Gemeinden Klosterlechfeld und 

Untermeitingen verbindet. Das Plangebiet wird im Norden, Osten sowie Süden durch 

Wohnbebauung und im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt. 

3.3 Bestandssituation 

Der zu überplanende Bereich wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 

Außerdem besteht auf den Flurnummern 1664/2 und 1665/2 ein Betrieb für 

Kleintierhaltung und Brennholzhandel. 

 

Abb. 2: Luftbild vom Plangebiet, o.M. (© 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

Das Gelände weist keine wesentlichen Höhenunterschiede auf. Gehölzstrukturen 

sind nur im Bereich des Betriebes für Kleintierhaltung und Brennholzhandel 

vorhanden. 

Im Bayerischen Denkmal-Atlas des Bayerisches Landesamtes für Denkmalpflege 

(abgerufen am 11.12.2017) sind keine Boden- oder Baudenkmäler auf der Fläche 

oder direkt angrenzend verzeichnet.  

Weder im Planungsumgriff noch in unmittelbarer Nähe sind Schutzgebiete oder 

amtlich kartierte Biotope vorhanden.  

Nach der standortkundlichen Bodenkarte von Bayern besteht das Bodenvorkommen 

in dem Gebiet aus Braunerde und Parabraunerde aus flachem kiesführendem Lehm 
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(Schotter). Das heißt, es ist davon auszugehen, dass nach der Bodenschicht ein 

versickerungsfähiger Untergrund vorhanden ist und dass die Versickerung des 

Oberflächenwassers unterhalb des anstehenden Oberbodens auf den Baugrund-

stücken möglich ist. 

Die bestehenden landwirtschaftlich genutzten Flächen haben keine besondere 

Bedeutung für das Kleinklima in dem Planungsbereich. Die Gehölzstrukturen sind 

aufgrund des kleinen Umfangs eher unbedeutend für Filterung der Luftschadstoffe, 

die durch die Verkehrsbelastung angrenzender Straßen entstehen.  

Im Plangebiet stehen keine Oberflächengewässer an. Der Grundwasserstand ist 

nicht bekannt, aufgrund der topographisch tieferen Lage des Lechs und des aufge-

schlossenen Grundwasservorkommens im Kiesgewinnungsgebiet Obermeitingen 

(südöstlich von Obermeitingen, westlich der B17, Freizeitgebiet) ist jedoch davon 

auszugehen, dass das Grundwasser in größerer Tiefe (mind. 6 m) ansteht.  

4. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

4.1 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Klosterlechfeld ist der 

Planbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Der Wallfahrtsweg gilt als Straße mit 

besonderer Straßenraumqualität, die zu begrünen ist. Der Bebauungsplan ist also 

aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

Abb. 3: Wirksamer Flächennutzungsplan o.M. 
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4.2 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Im südlichen Bereich wird auf einer Fläche von etwa 2.570 m² in den rechtskräftigen 

Bebauungsplan Nr.7 ĂOtto-Wanner-StraÇe Mitteñ eingegriffen. Festgesetzte Ver-

kehrs-, Grün- und Ausgleichsflächen werden überplant. 

 

Abb. 4: Rechtskräftiger B-Plan Nr. 7 ĂOtto-Wanner-StraÇe Mitteñ mit ¿berplanter Flªche o.M. 

5. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 ĂOtto-Wanner-Straße Nordñ sind für 

die Gemeinde Klosterlechfeld in Bezug auf Ortsentwicklung und Landschaftsplanung 

insbesondere die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungs-

programms Bayern (LEP 2013) und des Regionalplans der Region Augsburg (RP 9) 

zu beachten. Die Teilfortschreibung des LEP hat keine Auswirkungen auf die 

vorliegende Planung. 

5.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013/2018)  

Die Gemeinde Klosterlechfeld wird durch das Landesentwicklungsprogramm Bayern 

- Anhang 2 óStrukturkarteó - als óAllgemeiner lªndlicher Raumó definiert. 


